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 Veröffentlicht am 14.01.1991

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §10 Abs2;

BewG 1955 §53 Abs10;

Rechtssatz

Der Umstand, daß Schulschiheime errichtet wurden und betrieben werden, läßt solche Heime als Gegenstand eines

möglichen Kau8nteresses iSd Urteiles des BFH vom 29.4.1987, 10 R 2/80, BStBl 2 Seite 769, erscheinen, mögen auch

nur ein Interessent oder wenige Interessenten in Betracht kommen.
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